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Sabine Grehl/Hartwig Eisel

Sind Schulen für Hörgeschädigte auch Schulen für Schwer​hörige?

Seit nunmehr drei Jahren ist das Gesetz zu Artikel 11 der Verfassung von Berlin (Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung) in Kraft. Als erstes Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland enthält es einen eigenen Artikel, der sich ausschließlich mit den Kommunikationsbedingungen Hörbehinderter beschäftigt. Der Schwerhörigen-Verein Berlin e. V. hat sich gemeinsam mit den anderen Berliner Organisationen von Menschen mit Behinderungen in die Diskussion des Gesetzes eingebracht.

So fortschrittlich dieser Umstand gegenüber dem vorherigen Status Quo bewertet werden kann, so augenfällig waren uns sofort gravierende Mängel.

Die Gebärdensprache der Gehörlosen (DGS) wurde nicht nur mit der deutschen Laut- und Schriftsprache, sondern auch mit der Lautsprachbegleitenden Gebärde (LBG) auf eine Ebene gestellt. Die Kommunikationsbedürfnisse der Schwerhörigen und Ertaubten wurden völlig unterschlagen. Die Verwendung von Gebärden im Unterricht wurde sowohl für Gehörlosen- als auch für Schwerhörigenschulen vorgeschrieben. Der Schwerhörigen-Verein Berlin e. V. wies in allen seinen Stellungnahmen daraufhin, dass Gehörlose, Schwerhörige und Ertaubte unterschiedliche, differenzierte Kommunikationsbedürfnisse haben. Eine Gleichstellung dieser Menschen setzt voraus, dass ihnen die erforderlichen Bedingungen zur Kommunikation eingeräumt werden. Aus diesem Grund wurden folgende Formulierung zur Präzisierung vorgeschlagen:

„Abschnitt II

Förderung von hörbehinderten Menschen

§11 Kommunikationsformen
(1) Jeder Hörbehinderte hat das Recht auf die ihm gemäße Kommunikationsform.
(2) Die Deutsche Gebärdensprache der Gehörlosen nimmt den gleichen Rang ein wie die Deutsche Laut- und Schriftsprache.

(3) Zulässige Hilfsmittel bei der Kommunikation mit Hörbehinderten sind die Lautsprachbegleitende Gebärde (LBG), Mitschriften und akustische Mittler zum Hörgerät (Induktionsschleifen u. a.).

§ 12 Unterricht
An den Sonderschulen für Gehörlose in Berlin wird der Unterricht in Deutscher Laut- und Schriftsprache, Deutscher Gebärdensprache und Lautsprachbegleitender Gebärde erteilt."

Nach dem Willen der Verwaltung wird die Zukunft der Schulen für Schwerhörige und Gehörlose in der Schule für Hörgeschädigte bestehen. Sie wird alle Hörgeschädigtenzielgruppen beschulen. Ein hoher Anspruch! Kann er erfüllt werden? Wie sieht es an diesen Schulen aus mit der Förderung der Lautsprache? Ist das noch möglich? Haben hörgeschädigte Kinder, welche bei gezielter Förderung durchaus in der Lage wären, die Lautsprache zu erwerben, noch ihren Platz an solchen Schulen? Oder werden sie zu „Gottes vergessenen Kindern", weil sie mit ihrem jeweiligen Hörstatus bei Integrationsbeschulung an Regelschulen auf massive Kommunikationsbarrieren stoßen? Sie müssen nicht nur lesen, schreiben, rechnen lernen, sondern auch hören, sprechen, verstehen, um an Kommunikation und Bildung teilhaben zu können. Die Förderung besseren Hörens, Sprechens, Kommunizierens muss Pflicht aller Hörgeschädigtenschulen sein und werden, damit auch schwerhörige Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden und ihnen der Zugang zur Lautsprache frei bleibt.

Der Schwerhörigen-Verein Berlin e. V. hat seine Auffassung immer wieder vertreten, dass Schwerhörige überwiegend lautsprachlich orientiert sind und dass deshalb die Verwendung von Gebärden an Schwerhörigenschulen auf die fakultative Anwendung der LBG beschränkt bleiben sollte, die keiner gesetzlichen Regelung bedarf. Wir halten den lautsprachlichen Unterricht für die bessere Möglichkeit der Integration schwerhöriger und ertaubter Kinder, ganz einfach deshalb, weil die Anwendung der Lautsprache und deren Verstehen mit Hörhilfen oder -prothesen zu mehr Unabhängigkeit von fremder (personeller) Hilfe führt. Bei der Verwendung von DGS im Alltagsleben ist stets eine Mittlung durch eine dritte Person, den Gebärdensprachdolmetscher, erforderlich. Dessen Einsatz wird für Gehörlose, welche Lautsprachkompetenz kaum und Schriftsprachkompetenz nur in bestimmten Grenzen erwerben können, immer erforderlich sein in - nennen wir es so - qualifizierten Situationen: bei Behörden, vor dem Gericht, beim Arzt oder im Krankenhaus. Doch im Alltagsleben, beim Einkauf usw., wird der Gehörlose kaum auf solche Mittler zurück greifen können. Wie und wen fördern nun die Hörgeschädigtenschulen? Das beginnt mit der Definition von Hörschädigung bzw. -Störung, Schwerhörigkeit, Ertaubung, Gehörlosigkeit und der dazu gehörigen Zielgruppen. Denn auch hier besteht keinesfalls Klarheit.

Die Termini „Hörschädigung" bzw. „hörgeschädigt" werden im Bereich der Pädagogik meistens verwendet zum Versuch, „die somatischen Defekte und die dadurch ausgelösten Defizite im Verhalten Gehörloser und Schwerhöriger durch technische und .pädagogische Prothesen' auszugleichen", während der Ausdruck ,Behinderung" als „Schlüsselterminus für den unter anderen aus einer Sinnesschädigung ableitenden Folgezustand einer gravierenden Lebenserschwernis bei hörgeschädigten Personen" (Jussen, 1982, S. 86) verwendet wird. Der Begriff „Störung" wird in der Medizin eingesetzt und bei Plath zutreffend gebraucht:

„Jede Störung eines Hörvermögens ist als Folge einer Krankheit anzusehen. Die einer Hörstörung zu Grunde liegende Krankheit kann im Einzelfall noch bestehen oder zu einem früheren Zeitpunkt abgelaufen sein." (Plath, 1982, S. 549). Neben rein medizinischen und pädagogischen Aspekten sind im Wesentlichen sprachliche und psychosoziale Merkmale zu berücksichtigen sowie Selbst- und Fremdeinschätzungen, die Einfluss auf die Auswirkungen und Kompensationsmöglichkeiten der Hörschädigung nehmen. Die rechtlichen Aspekte, z. B. beim Nachteilsausgleich, in den Pflegegesetzen der Länder, sind nun wieder sehr speziell und schlichtweg anders, weil hier der Hörstatus und der Zeitpunkt der Hörschädigung von grundsätzlicher Bedeutung sind. Mentale Gesichtspunkte vermögen nicht nur Außenstehende zu irritieren, sondern führen zur Täuschung. Ein Hörgeschädigter kann sich zum Beispiel unabhängig vom Umfang seiner Hörschädigung als gehörlos definieren, wenn er sich dieser kulturellen Minderheit zugehörig fühlt und seine Kommunikationsform die Gebärdensprache ist. Die Vielzahl der Faktoren, die am Zustandekommen einer Hörbehinderung beteiligt sind, ihre unterschiedliche Intensität und Dauer, das persönliche Erleben machen es somit de facto unmöglich, von dem Gehörlosen, dem Schwerhörigen, dem Ertaubten schlechthin zu sprechen. Doch die Begriffsbestimmungen von Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit und Ertaubung sind eine wichtige Grundlage für die pädagogische, therapeutische, medizinische und psychologische Versorgung der Betroffenen und damit auch für ihre soziale und menschliche Anerkennung in der Gesellschaft. Das Konzept der Hörgeschädigtenschulen kann demzufolge nur differenziert für Schwerhörige und für Gehörlose, für ihre unterschiedlichen Kommunikationsformen gestaltet werden: Lautsprache mit allen notwendigen Hilfen (Technik, aber auch LBG) für Schwerhörige und andere Hörgeschädigte und Gebärdensprache für Gehörlose. Der Einsatz von DGS im Unterricht für Schwerhörige würde dazu führen, dass die Hörgeschädigtenschule zur Gehörlosenschule wird, dass Schwerhörige zu Gehörlosen gemacht werden. Und das macht einfach - sicher nicht nur in unseren Augen - keinen Sinn. An-
ders als beim eingangs zitierten Berliner Landesgleichberechtigungsgesetz hat das Bundesgleichstellungsgesetz die differenzierten Kommunikationsbedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderung anerkannt. Es wäre sinnvoll, bei der Umsetzung des Berliner Gesetzes die Festlegungen des Bundesgesetzes im Auge zu behalten.

Übrigens wäre es ein Signal für die Akzeptanz von Erfahrungswissen der Betroffenen, wenn an den Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für Hörgeschädigtenpädagogen und anderswo auch die Interessenvertretungen der Schwerhörigen gehört würden. 
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